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Beilage.

Allgemeine Schweiz. Militirzeitung 1902 Nr. 7.

Wiinsche betr. den ,Etat der Offiziere
des schweiz. Bundesheeres®.

(Eingesandt.) Wahrscheinlich sitzt schon heute ein
fleissiger Mann im Bundeshause in Bern an der um-
fangreichen Arbeit, welche die Zusammenstellung des
Offiziers-Etats verursacht. Es ist daher hochste Zeit,
wenn man noch gewisse Wiinsche dossern will, was im
Folgenden geschehen soll:

1. Bekanntlich enthielt der schweiz. Offiziers-Etat bis-
her nur die Offiziere des Auszuges und der Landwehr.
Es wire aber sehr zu wiinschen, dass in Zukunft auch
die Landstorm-Offiziere aufgefiihrt wiirden. Wenn auch
die Landsturmiibungen aunfgegeben worden sind, so hat
der Landsturm damit doch nicht zu existieren aufge.
hort, sondern bildet hente noch eine Grosse, mit der an
massgebender Stelle gerechnet wird und gemiiss Gesetz
gerechnet werden muss. Wéhrend friiher die Landsturm-
Ubungstage der Offentlichkeit Gelegenheit gaben, sich
von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der
geniigenden Zahl Offiziere zu iberzeugen, ist diese Mog-
lichkeit heute dahingefallen. Betrachtet man aber die
Zusammenstellung der Kontrollstirken des Landsturms
von 1892 bis 1901 auf Seite 268 des ,statistischen Jahr-
buches der Schweiz® pro 1901, so ersieht man daraus
einen auffallenden  Rijckgang der Landsturm-Offiziere,
welcher ahnen lésst, dass manche Kantone ibrem Landl,-
sturm-Offizierskorps nicht mehr die geniigende Auf-
merksamkeit schenken. Offentliche Kontrolle scheint

- daher geboten! Am leichtesten ist sie- zu iiben, wenn
man die Landsturm-Offiziere in den schweiz. Etat
aufnimmt. Dann diirfte es wohl nicht mehr vorkommen,
dass Landsturm-Fiis.-Bataillone mehr als 3 Jahre und
Landsturm-Pionier-Bataillone (gebildet geméss Art. 13,
Absatz 2 der ,Verordnung iiber Organisation, Aus-
riistung, Aufgebot, Kontrollfihrung und Verwendung
des Landsturms® vom 5. Dezember 1887) 7 Jahre ohne
Kommandanten bleiben, wie dies heute miglich ist.

(Von JKriegsbereitschaft“ist da wohl kaum
mehr zu sprechen!)

Fiirchtet man, der Offiziers-Etat kinnte zu dickleibig
werden, so bieten sich zwei Auswege: Euntweder werden
die Landsturm-Offiziere nur unter ,E. Armee-Einteilung®
aufgefiibrt (also nicht noch ein zweites mal unter ,D.
Kantounale Offiziere“), was vollkommen gentigt, oder aber
man giebt einen separaten ,schweiz. Landsturm - Offi-
ziers-Etat® heraus, der in Form etc. dem Auszugs- und
Landwehr-Offiziers-Etat entspricht.

2. Von grosstem Interesse wire es, wenn im Teile
»E. Armee-Einteilung“ bei jedem Stabe und jeder Ein-

heit die Kontrollstirke an Offizieren, Unteroffizieren.

und Soldaten auf 1. Januar des laufenden Jahres ange-
geben wiirde. Diese Massregel wire ohne bedeutende
Anderung in Druck und Einteilung des Raumes. durch-
fiihrbar (3 kleine Zahlen ohne jeglichen Text geniigen
pro Einheit) und wire geeignet, die Augen fiir gewisse
Schattenseiten unserer heutigen Militirorganisation zu
offnen.

3. Alljahrlich bekommen die Abonnenten des Militdr-
Verordnungsblattes den schweiz. Offiziers-Etat erst lange
nach dessen Erscheinen, gleichzeitiz mit einer Nummer

des » Verordnungsblattes, Da die Abonnenten des s Ver-
ordnungsblattes* naturgemiss die hauptsichlichsten Mi-

litir-Interessenten sind, diirfte es richtiger sein, den-

selben den Etat unverziglich nach vollendeter
Drucklegung zuzustellen.

4. Neben dem schweizerischen Offiziers-Etat
werden alljihrlich noch viele Offiziers-Etats der Kantone
oder Divisionen etc. heransgegeben und den zugehorigen
Offizieren und Beamten gratis zugestellt, Alle diese
Etats kosten zusammen eine bedeutende Summe Geldes,
wikrend kein einziger von ihnen eine so vollkommene,
bequeme und handliche Ubersicht bietet, wie der schwei-
zerische. Diese partielien Etats tragen ferner die Schuld
daran, dass die Mehrzahl der Offiziere nicht in den
Besitz des sch weiz. Etats gelangt,

Wenn die Kantone auf die Herausgabe eigener Etats
verzichten und dem Bunde alljihrlich Geldmittel in der
Hohe ihrer bisherigen Auslagen fir Etats zur Verfigung
stellen wiirden, so glauben wir, dass es der Eidgenossen-
schaft ohne grossere Mehrauslagen méglich wire, simt-
lichen schweiz. Offizieren und Militirbeamten (nament-
lich Sektionschefs) den schweiz. Offiziers-Etat gratis
abzugeben. Es wiire sehr zu wiinschen, dass an mass-
gebender Stelle diesbeziigliche Erhebungen und Berech-
nungen angestellt wiirden.

Fiir den 1902er Etat fillt Wunsch 4 selbstredend
toth giinzlich ausser Betracht, da zu seiier Realisierung
lingere Unterhandlungen notwendig sind. Die Wiinsche
1,.2 und 3 dagegen, konnten mit Leichtigkeit-schon in
diesem Jahre Beriicksichtigung finden,

Eidgenossenschaft,

— Nachholung von Militdrdlenst. Durch Beschluss des
Bundesrates vom 29. Dezember 1875 (Militérverord-
nungsblatt 1875, Seite 210) wurde angeordnet, dass ein
Rekrut, welcher wegen Krankheit sechs oder mehr Tage
Unterricht in einer Rekrutenschule versiumt hat, diese
Yersiumnis in einem Rekrutenkurse des gleichen oder
des folgenden Jahres nachholen muss, In betreff der
Nachholung von Dienst, der in einem Wiederholungs-
kurse oder in einem Spezialkurse von einem Militir in-
folge Versetzung in ein Spital versiumt wird, hat der
Bundesrat beschlossen: 1. Jeder Wehrpflichtige, welcher
im Verlaufe der drei ersten Tage eines Wiederholungs--
kurses in einen Spital evakuiert wird, ist zur Nach-
holung des ganzen Wiederholungsknrses zu verhalten.
Die in einem Krankenhause zngebrachte Zeit wird daher
riicksichtlich der Frage der Dienstnachholung nur dann
als Aquivalent des verséumten Dienstes aufgefasst, wenn
der betreffende Militér im Wiederholungskurse wihrend
wenigstens drei ganzen Tagen effektiv Dienst geleistet
hat. 2. Bei Dienstversiumais infolge Spitalanfenthalt,
welche anldsslich eines Spezialkurses vorkommt, ist je-
weilen bei der Losung der Frage der Dienstnachholung
von dem betreffenden Schul- oder Kurskommandanten
und in oberer Instanz vom zusténdigen Waffen- beaw.
Abteilungschef in Betracht zu ziehen, ob der betreffende
Wehrpflichtige trotz der Versdumnis als geniigend aus-
gebildet angesehen werden kann, oder ob derselbe be-
hufs Vervollkommnung seiner Ausbildung noch zu einer
Ersatzdienstleistung zu verhalten ist.



	Wünsche betr. den Etat der Offiziere des schweiz. Bundesheeres"

